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Stadt Osnabrück 
D E R  O B E R B Ü R G E R M E I S T E R  

 

 

Bebauungsplan Nr. 276 - zwischen E-8 und Paradiesweg - 7. Ände-
rung  
(beschleunigtes Verfahren) 
 

Textliche Festsetzungen zum Entwurf  

Stand: 05.10.2021 

 
 
Für diese Bebauungsplanänderung ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 
1802) m.W.v. 23.06.2021 maßgebend. 

 

1. Innerhalb des Plangebiets gelten Höchstmaße für Gebäudehöhen. Als maximale Ge-
bäudehöhe gilt die Höhe des obersten Gebäudeabschlusses (OK) über Normalhöhen-
null (NHN). Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhe durch untergeordnete 
Gebäudeteile wie z. B. technische Dachaufbauten, Antennen, Geländer, Schornsteine 
oder Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie um bis zu 1 m sind zulässig. (Rechts-
grundlage: § 9 Absatz 1 Nummer 1 BauGB i. V. m. § 18 Absatz 1 BauNVO)  
 

2. Innerhalb des Plangebiets sind Lärmpegelbereiche (LPB) festgesetzt. Hier sind für ver-
kehrslärmzugewandte Gebäudeaußenbauteile von nicht nur zum vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor 
Verkehrslärm (passiver Schallschutz) zu treffen. Die Außenbauteile müssen hinsicht-
lich der Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm mindestens den Anforderun-
gen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) an das erforderliche resultierende 
Schalldämmmaß (erf. R’w,res) entsprechen. Hiervon können Ausnahmen zugelassen 
werden, soweit durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen der Nach-
weis erbracht wird, dass geringere Schallschutzmaßnahmen für die Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausreichen. (Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 
Nummer 24 BauGB)  

 

Lärmpegelbereich (LPB)  
nach DIN 4109 maßgeblicher Außenlärmpegel 

erforderliches resultierendes 
Schalldämmmaß R´w, res des 

Außenbauteils 

III 61 - 65 dB(A) 
35 dB für Wohnungen 

 und Büros 

 
3. In dem Bereich der verkehrslärmzugewandten und im Lärmpegelbereich (LPB)  II ge-

legenen Fassaden sind Aufenthaltsräume, die zum Schlafen genutzt werden, dem 
Aufenthalt von Kindern dienen oder in denen sauerstoffzehrende Heizanlagen aufge-
stellt werden, mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, sofern die 
Grundrissanordnung keine Belüftungsmöglichkeit über die lärmabgewandten Gebäu-
deseiten zulässt. Die Lüftungseinrichtungen sind beim Nachweis der resultierenden 
Schalldämmmaße der Außenbauteile zu berücksichtigen. (Rechtsgrundlage: § 9 Ab-
satz 1 Nummer 24 BauGB)  
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4. Innerhalb des Reinen Wohngebietes WR 2 sind nur zwei Wohnungen je Einzelhaus 
und/oder eine Wohnung je Doppelhaushälfte zulässig. Einzelhäuser und Doppelhaus-
hälften dürfen nur aus einem Wohngebäude bestehen. (Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 
Nummer 6 BauGB)  

 
5. Ortsfeste Feuerungsanlagen dürfen nicht mit festen Brennstoffen betrieben werden. 

Davon ausgenommen sind Brennstoffe im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4 und 
Nummer 5a der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) 
vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 105 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 132) geändert worden ist (Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 
Nummer 23 Buchstabe a BauGB). 
 

6. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen und der festgesetzten Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 23 Absatz 5 Satz 2 
BauNVO)  
 

7. Auf den in der Planzeichnung mit G1 bezeichneten festgesetzten Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine einreihige 
Strauchhecke aus heimischen standortgerechten Gehölzen (Pflanzenauswahl: Pflanz-
liste A (s. Begründung)) entsprechend den anerkannten Regeln der Technik zu pflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen. (Rechtsgrundlage: § 9 Ab-
satz 1 Nummer 25 Buchstabe a BauGB)    
 

8. Private Grundstückszufahrten und Pkw-Einstellplätze sind mit versickerungsgünstigen 
Belägen (z. B. großfugiges Pflaster - Fugen  3 cm -, Versickerungsanteil  30 %, Ra-
sengittersteine, Schotterrasen) und entsprechendem Unterbau zu gestalten. Befesti-
gungen, die eine Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindern, wie z. B. Beton-
unterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen, sind unzulässig. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nummer 20 BauGB) 

 
Örtliche Bauvorschriften: 
 

9. Innerhalb des Reinen Wohngebiets WR 2 sind die Hauptdächer der Hauptgebäude als 
Satteldächer auszubilden.  
 

10. Die Dacheindeckung der Hauptgebäude hat entweder in einem ziegelroten bis braunen 
oder grauen bis schwarzen Farbton zu erfolgen. Dauerhaft begrünte Dächer und Anla-
gen zur Gewinnung regenerativer Energien (Photovoltaik, Solarthermie) sind zulässig. 
(Rechtsgrundlage: § 84 Absatz 3 Nummer 1 NBauO)  
 

11. Doppelhäuser sind hinsichtlich der Fassaden- und Dachmaterialien sowie der Fassa-
den- und Dachfarben einheitlich zu gestalten. (Rechtsgrundlage: § 84 Absatz 3 Num-
mer 1 NBauO) 
 

12. Dachaufbauten (Gauben) und Dacheinschnitte (Loggien) mit einer Gesamtbreite von 
mehr als 1/3 der Breite der darunterliegenden Gebäudefassade sind nicht zulässig. 
Dachaufbauten und -einschnitte müssen zum seitlichen Abschluss des Hauptdachs ei-
nen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. (Rechtsgrundlage: § 84 Absatz 3 Nummer 1 
NBauO) 

 
 



Bebauungsplan Nr. 276 - zwischen E-8 und Paradiesweg - 7. Änderung (beschleunigtes Verfahren)  

 
 

 
Seite: 3/4 

Hinweise: 
 

1. Die in diesem Bebauungsplan in Bezug genommenen Rechtsquellen, DIN-Normen und 
sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden bei der Stadt Osnabrück, Fachbereich 
Städtebau, Fachdienst Stadtplanung, Hasemauer 1 zur Einsicht bereitgehalten. 

 
2. Auf vorhandenen unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen (Schutzstreifen 5 m) 

sowie auf Flächen, die mit entsprechenden Rechten belastet sind, besteht ein generel-
les Bauverbot, ein Verbot der Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sowie ein Ver-
bot von Geländeveränderungen (Niveauveränderungen). Jegliche Bau- und Bepflan-
zungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ver- und Entsorgungsträ-
ger.  
 

3. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche bzw. paläontologische 
Bodenfunde (z. B. Tongefäßscherben, Metallfunde, Holzkohleansammlungen sowie 
auffällige Bodenverfärbungen, Gebäudereste und Steinkonzentrationen bzw. Fossilien 
und Versteinerungen) gemacht werden, müssen diese der Stadt Osnabrück (Stadt- 
und Kreisarchäologie, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277, Mail: 
archaeologie@osnabrueck.de) unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach der Anzeige zunächst unverändert zu lassen und vor Zerstörung zu 
schützen (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz). 

 
4. Das Gebiet der Stadt Osnabrück war im zweiten Weltkrieg Ziel zahlreicher Luftangriffe. 

Das Vorhandensein von unentdeckten Kampfmitteln im Erdreich innerhalb des gesam-
ten Plangebiets ist deshalb grundsätzlich nicht auszuschließen. Sollten bei Bau- und 
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist 
unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle, der Fachbereich Bürger und Ordnung 
der Stadt Osnabrück oder der niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst zu be-
nachrichtigen.  
 

5. Sollten sich bei den Erdarbeiten wider Erwarten Kontaminationen (z. B. Aschen, 
Schlacken, Hausmüll, Ölboden oder andere Auffälligkeiten) zeigen, ist unverzüglich die 
Untere Bodenschutzbehörde (Stadt Osnabrück, Fachdienst Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz) zu benachrichtigen.  

 
6. Die Vorschriften zum besonderen Artenschutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG), in der zurzeit geltenden Fassung, sind zu beachten. Zur Vermeidung des 
Tötungs- und Verletzungsverbots, der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und des Verbots von erheblichen Störungen für besonders 
und streng geschützte Arten (vgl. § 7 Absatz 2 Nummer 13 und Nummer 14 
BNatSchG) sind insbesondere 

a) Bestandsgebäude vor Durchführung von Baumaßnahmen daraufhin zu kontrollieren, 
ob dort geschützte Vogel- und Fledermausarten oder Quartiere dieser Arten vorhan-
den sind, 

b) Abrissarbeiten und Umbauarbeiten an Bestandsgebäuden nur dann durchzuführen, so-
fern dabei keine geschützten Vogel- und Fledermausarten getötet oder erheblich ge-
stört werden und mit den Baumaßnahmen keine Zerstörungen oder Beeinträchtigun-
gen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten einhergehen, 

c) Baumaßnahmen, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Vogel- und 
Fledermausarten beeinträchtigen können, außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit 
und der Winterruhezeit durchzuführen, 

d) potenzielle Quartiere geschützter Vogel- und Fledermausarten rechtzeitig vor Beginn 
von Bauarbeiten auf dort lebende Tiere zu überprüfen (Sofern ein Tierbesatz in den 
Quartieren nicht sicher ausgeschlossen werden kann, müssen die Bauarbeiten von ei-
nem Vogel- oder Fledermausspezialisten begleitet werden.) und 
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e) zulässige Gehölzarbeiten (Fällen, Roden, Abschneiden und auf den Stock setzen von 
Bäumen, Hecken, Gebüsch und anderen Gehölzen) nur dann vorzunehmen, sofern 
dabei keine geschützten Vogel- und Fledermausarten getötet oder erheblich gestört 
werden und mit den Gehölzarbeiten keine Zerstörungen oder Beeinträchtigungen von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Vogelnester, Baumhöhlen) geschützter Arten ein-
hergehen. Zulässige Gehölzarbeiten sind in der Regel außerhalb der Vogelbrutzeit 
durchzuführen. Baumhöhlen sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten auf dort lebende 
Arten zu überprüfen. Sofern ein Tierbesatz in den Baumhöhlen nicht sicher ausge-
schlossen werden kann, müssen die Fällarbeiten von einer Vogel- oder Fleder-
mausspezialistin oder einem Vogel- oder Fledermausspezialisten begleitet werden. 

7. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung 
nach § 45 Absatz 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren 
Naturschutzbehörde zu beantragen.  
 

 
 


